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A 0062/2015 (STK) 
Auftrag Manfred Küng (SVP, Kriegstetten): Transparenz im Beschaffungswesen 

(13.05.2015)  

 
Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Änderung des Gesetzes über öffentliche Beschaffun-
gen (Submissionsgesetz; 721.54) wie folgt vorzubereiten (§ 29a): 
 
„Die kantonale Verwaltung als Auftraggeberin macht jährlich die abgeschlossenen Verträge 
mit mindestens folgenden Angaben öffentlich: Name und Adresse des Anbieters oder der 
Anbieterin, Vertragsleistung, Vertragsgegenleistung, Laufzeit des Vertrages und der Termin 
des nächsten Vergabeverfahrens bei Dauerschuldverhältnissen.“ 
 
Begründung 13.05.2015: schriftlich. 
 
Die Berichterstattung von Solothurner Zeitung und Oltner Tagblatt in den Jahren 2014 und 
2015 zur Beschaffung beim Steuerscanning und bei weiteren ähnlichen Geschäften hat auf-
gezeigt, dass die kantonale Verwaltung in mehreren Fällen das Submissionsgesetz beim Ab-
schluss von Verträgen missachtet hat. Zudem scheint es nach dieser Berichterstattung nicht 
möglich zu sein, anhand der Aktenlage zu rekonstruieren, wie es zu diesen Fehlentwicklun-
gen gekommen ist, obwohl eine allgemeine Dokumentationspflicht zu amtlichen Vorgängen 
besteht. Offensichtlich besteht Handlungsbedarf. 
« Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman. » 
Dieses Zitat von Justice Louis D. Brandeis (1913) steht am Anfang der Geschichte zur Transpa-
renz im Verwaltungshandeln. Die Werkzeuge für eine solche Transparenz wurden im Kanton 
Solothurn schon vor Jahren geschaffen. Sie müssen bloss auf das Beschaffungswesen ange-
wendet werden.  
Die Verfassung garantiert im Rahmen des Öffentlichkeitsprinzips das Recht auf Zugang zu 
amtlichen Dokumenten (Art. 11 KV). Die von der kantonalen Verwaltung als Auftraggeberin 
abgeschlossenen Verträge sind solche amtlichen Dokumente. Die durch eine solche Ergän-
zung des Submissionsgesetzes geschaffene Transparenz im Vertragswesen beugt Fehlentwick-
lungen in der kantonalen Verwaltung vor. 
Im gegenwärtigen Zeitpunkt scheinen die Fehlentwicklungen beim Beschaffungswesen ein 
Problem der kantonalen Verwaltung zu sein. Es ist deshalb und aus Respekt vor der Gemein-
deautonomie angezeigt, die Ergänzung nicht auf alle Anbieterinnen nach Submissionsgesetz, 
sondern bloss für die kantonale Verwaltung gelten zu lassen. 
 
Unterschriften: 1. Manfred Küng (1) 


